
7. Tötung eines Angehörigen der Alliierten Streitkräfte oder Angriff 
auf einen solchen;

8. Sich fälschlich als Angehöriger der Alliierten Streitkräfte auszu
geben; unbefugter Weise irgendeine Uniform der Alliierten Streit-

Kräfte zu tragen;
*-) 9. Ungesetzlicher Besitz oder ungesetzliche Kontrolle von Feuerwaffen, 

Munition, Sprengstoff oder sonstigem Kriegsmaterial sowie von Ge
räten oder anderen Gegenständen, die der Nachrichtenübermittlung 
dienen; ^

10. Unbefugter Gebrauch von Feuer-, oder anderen gefährlichen Waffen, 
Munition, Sprengstoff oder ähnlichem Kriegsmaterial;

11. Einer von einer Alliierten Behörde in Haft gehaltenen Person beim* 
Entweichen zu helfen oder diese nach ihrem Entweichen zu unter- 
stützen oder zu verbergen;

12. Unterstützung eines Angehörigen der feindlichen Streitkräfte zwecks 
Vermeidung seiner Gefangennahme;

13. Störung des Beförderungs- oder Nachrichtenwesens oder des 
Betriebes von öffentlichen Einrichtungen oder Versorgungsunter
nehmen;

14. Sabotage von Kriegsmaterial der Alliierten Streitkräfte oder von 
Anlagen oder Gegenständen, welche für * die militärischen Opera
tionen oder für die Militärregierung notwendig oder nützlich sind;

15. Vorsätzliche Zerstörung, Entfernung, vorsätzliches in Unordnung
bringen, Beschädigen oder Verheimlichen von öffentlichen oder 
privaten Aufzeichnungen,- Akten oder Archiven irgendwelcher Art;

16. Plündern, Verwüsten oder Beutö machen; Beraubung, Schändung 
oder Mißhandlung von Toten oder Verwundeten;

17. Vorsätzliche Belästigung oder Irreführung eines Angehörigen der 
Alliierten Streitkräfte oder einer anderen in deren Aufträge handeln
den Person, soweit dies deren dienstliche Tätigkeit betrifft;

18. Aufhetzung zum Aufruhr oder zu öffentlichen Unruhen oder Betei
ligung daran; ‘ ,

19. Diebstahl oder Erschleichen von Gegenständen der Alliierten Streit
kräfte oder eines Angehörigen derselben;

20. Jeder andere Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges 
oder jegliche Unterstützung des Feindes oder Gefährdung der 
Sicherheit der Alliierten Streitkräfte. .___________________________________________ e

‘) Vgi. die Bekanntmachung über Ablieferung von Schußwaffen, Muni
tion. Waffon und Radiosendegeräten und über Ablieferung von Schußwaffen, 
Munition, Waffen unter A Anhang!


